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DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

14. Juni 1983 Nr. 1720

Die ~nwo~er emeinde Riednolz unterbreitet dem Regierungs-~

rat einen ~n—undErsci~liessuns~l~a mit dazugehörenden

Zonenvorschriften über das Gebiet “Sunnhalde“ zur Genehmi

gung

Der vorliegende Nutzungsplan regelt die bauliche Nutzung und

strassenmässige Erschliessung des Baugebietes zwischen Basel—
strasse ‘ind der projektierten Tannenstrasse, im Gebiet Sunn—
halde0 Die bisherige Wohn— und Gewerbezone, zwischen Basel—
und Buchenstrasse, wird neu als Gewerbezone festgelegt, wäh
rend die vorherige 3—geschossige Wohnzone in Wohnzonen W2
und W3 unterteilt wird (siehe RRB Nr. 3316 vom 20. Juni 1980).
Zudem wird für das Gebiet der Wohazonen die Pflicht für einen
Ges taltungsplan angeordnet.

Mit der Umzonung werden gleichzeitig die neu geltenden Zonen—
vorschriften in Form eines Teilzonenreglementes erlassen.

Das Bai~.gebiet Sunnhalde soll durch die neu projektierten
Buchen— und Tannenstrasse erschlossen werden, An diese werden,
entsprechend ±hrer Funktion und Lage, spezielle bauliche und
konzeptionelle Anforderungen gestellt. Teilweise werden diese
Auflagen bereits in der vorliegenden Planung festgesetzt, So
ist entlang der Buchenstrasse ein ~?begrüntes~? Trottoir vor
gesehen, um so einen minimalen Immissions— und Sichtschutz
gegen die Gewerbezone zu erreichen, und die Tannenstrasse
soll als verkehrsarme, fussgängerfreundliche, zum Teil ein—
spürige Erschliessungsstrasse mit Ausweichstellen zur Aus
führung kommen,
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Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vorn 3, Januar
bis 2. Februar 1982, Innert nützlicher Frist gingen fünf
Einsprachen ein, von denen der Gemeinderat vier gutgeheissen
hat, Dadurch wird der als Wohnzone E2 ausgeschiedene Bau
landstreifen nordseitig der Tannenstrasse von der Genehmigung
zurückgestellt und in der zur Zeit laufenden Gesamtplanungs—
revision neu oourteilt, Mit diesem Einspracheentscheid wer
den auch die Zonenvorschriften für die Zone E2 des Teilzonen—
reglementes von der Genehmigung ausgenommen. Die fünfte Ein—
sprache hat der Gemeinderat nur teilweise gutgeheissen, Von
der Beschwerdemöglichkeit wurde allerdings nicht G~eb~auch
gemacht. Der Gemeinderat genehmigte den nunmehf~ mi G~ltungs—
bereich äbgeänderten Zonen— und Erschliessungsplan mit dem
Teilzonenreglementan seiner Sitzung vom 7. März 1983,

In formeller Hinsicht sind folgende Bemerkungen zu machen

Der Nutzungsplan “Sunnhalde“ wird der gesamten Revision
der Ortsplanung vorgezogen, Diese ist in der Zwischenzeit
weitgehend abgeschlossen und kommt in absehbarer Zeit zur
öffentlichen Auflage. Die zur Genehmigung eingereichte
Nutzungseinteilung und Erschliessung des Teilplanes stützt
sich auf das Gesaintkonzept der Ortsplanung und hat für das
nachfolgende Verfahren keinen präjudizierenden Charakter, so
dass ihr aus formell rechtlichen Ueberlegungen zugestimmt
werden kann,

Der vorliegende Nutzungsplan scheidet innerhalb seines• Gel—
tungsbereiches entlang der Bas~lstrasse (T5) eine Baulinie
von 6m bzw. 3~n aus, Aufgrund von §~ 68/69 des kantonalen
Baugesetzes (BauG) i~t aber das Bau—Departement für den
Erlass kantonaler Sti~assen— und B~.ülinienpläne zuständig,
Die Baulinien entlang der Kant6nsst±‘asse können deshalb
nicht Gegenstand des laufenden Verfahrens sein und müssen



von der Genehmigung des Zonen— und Erschliessungsrlanes
~Sunnha1de~ ausgenommen worden, Bis zu einem rechtskräftigen
Erlass im ordentlichen Vorfahren gilt deshalb entlang der

Baselstrasse, in Anwendung § 46 kant, Bauroglement, ein

Bauabstand von 8 rn, bzw. der Baulinienabstand gemäss Er—

schliessungsplan über die Kantonsslrasso ~Ln Bereich. der

Kreuzung Restaurant Post (RRB Nr. 1120 vom 7,3,80),

Materiell ist auf das Folgende hinzuweisen :

Gemäss § 21 kantonales Baureglernent (I~R) beträgt die maxi

male Gebäudelänge bei offener Bauweise 40 in, Diese Maximal—

beschränkung gilt. ebenfalls für Bauten in der Industrie—
oder Gew~o~bezoiibn,Allerdings können die Gemeinden in An
wendung § 21 Abs. 3 KBR für Bauten in der Industrie— und

Gewerbezone und in der Zone für öffentliche Bauten und An
lagen. in ihren Bau— und Zonenreglementen eine andere Maxi~

n~llängovorsehen.Das vorgegebene Teilzonenreglement gibt
die Gebäudelänge in der Gewerbezone frei, Diese Bestimmung
steht in Widerspruch zum zitierten § 21 I~R, Solange keine
andere Maximallänge im ordentlichen Verfahren erlassen wird,
gilt deshalb ebenfalls in der Gewerbezone die Maximallänge

von 40 in,

Es wird

beschlossen

1, Der Zonen— und Erschliessungsplan mit Zonenreglement über
das Gebiet ‘~Sunnhalde“ der Einwohnergemeinde Riedholz
wird mit Vorbehalten genehmigt.

2, In der Gewerbezone gilt, bis zu einer allfälligen Aende

rung im ordentlichen Nutzungsplanverfal-iren, eine maximale
Gebäudelänge von 40 in,
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3, Die Baulinien entlang der Kantonsstrasse (T 5) werden
aufgrund § 13 BauG von der Genehnigun~ ausgenommen, Bis

zu einen redntsgultigen Erlass in ordentlichen Veriahron

gemäss § 69 13auG gilt in Anwendung § 46 KBR ein Bauab—

stand von 8 n bzw. der Baulinionabstand gemäss Erschlios—

sungsp±an uber die Kantonsstrasse im Bereich der Kreuzung

Restaurant Post (RP~B Nr, 1120 vom 7,3,80),

4, In Kantonalen Richtplan 1982 über Besiedlung und Land

schaft ist die neu geschaffene Gewerbezone darzustellen0

5, Die Gemeinde wird eingeladen, dem kant, Amt für Raumpla—
nung bis zum 31. August 1983 noch ein auf Leinwand und

mit den Gonohmigungsvormerk der Gemeinde versehenes Plan—

exemplar zuzustellen.

6. Bestehende Pläne und Reglemen-~verlieren ihre Rechtskraft,

soweit sie :d~u vorliegenden Zonen— und Erschliessungsplan

mit Zonenreglement Sunnhalde widersprechen,
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Amtsblatt Publikation:

Der Zonen— und Erschliessungsplon mit Zononvorschrifton
über das Gebiet 11Sunnhalde11 der Einwohnergemeinde Riedll2olz
wird mit Vorbehalten genehmigt0




